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Kantonale Entwicklungen beim schulischen 

Religionsunterricht und die Folgen für die 

Religionsgemeinschaften 

Ans gar J ödicke 

In diesem Artikel werden die neueren Entwicklungen des Religionsun­
terrichts an der öffentlichen Schule der Schweiz als Zunahme des staat­
lichen und Abnahme des kirchlichen Einflusses beschreiben. Der Autor 
interpretiert dies als strukturellen Bruch, wodurch neben die traditionelle 
Reflexion über das Verhältnis zwischen parochialem und schulischem 
Unterricht eine zweite Unterscheidung (zwischen staatlich und kirchlich 
verantwortetem Unterricht) tritt. Die Reflexionsherausforderungen wer­
den dadurch komplexer und asymmetrisch, da die staatlichen Instanzen 
neue Repräsentationsformen von Religion in der Gesellschaft institutio­
nalisieren. 

Einleitung 

Die öffentliche Diskussion über Religionsunterricht an der staatlichen 
Schule beschränkt sich häufig auf die Schule als Ort der Thematisierung 
von Religion, um hieran die Frage nach der Stellung von Religion in der 
Gesellschaft zu knüpfen. Demgegenüber ist es jedoch sinnvoll, zunächst 
auch nach der Verbindung des schulischen und des parochialen Religi­
onsunterrichts zu fragen. Die Fragestellung der Herausgeber des vorlie­
genden Buches nimmt beide Institutionen in den Blick und knüpft damit 
an eine Tradition der christlichen Theologie an, die seit über hundert 
Jahren die soziale Ausdifferenzierung der Institution Schule und ihres 
spezifischen Religionsunterrichts reflektierend begleitet. Die Reformen 
des schulischen Religionsunterrichts in den letzten Jahren geben in der 
Tat Anlass, diese Reflexion mit Blick auf die Schweizer Situation fortzu­

setzen. 
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Der föderalistischen Struktur der Schweiz entsprechend haben sich 
in den unterschiedlichen konfessionellen und verfassungsrechtlichen, 
kantonalen Traditionen heterogene Rahmenbedingungen für den Reli­
gionsunterricht an der öffentlichen Schule entwickelt. Dennoch kann 
bereits für das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts eine Konvergenz dahin­
gehend festgestellt werden, dass ein Verständnis des konfessionellen Reli­
gionsunterrichts als Instrument konfessioneller Identitäts- und Milieu­
bildung rückläufig ist. Entsprechend veränderte sich das katechetische 
Selbstverständnis: Die auf die öffentliche Schule bezogene Religionspäd­
agogik orientierte sich stärker an der Erfahrungswelt der Schülerinnen 
und Schüler und förderte eine Integration des Faches in den schulischen 
Rahmen. Mit den Stichworten der Korrelationsdidaktik oder Symboldi­
daktik sind auf wissenschaftlicher Ebene Paradigmenwechsel verbunden, 
die Generationen von Religionspädagogen und Religionspädagoginnen 
in Gemeinde und Schule seit den 1970er Jahren geprägt haben. Dadurch 
näherte sich die Situation in Kantonen mit einer starken Präsenz der bei­
den großen christlichen Kirchen und solchen mit einer schwachen poli­
tischen Stellung einander an. In Kantonen mit stark verankertem Religi­
onsunterricht nahm die Bedeutung des Religionsunterrichts in der Schule 
insgesamt ab; 1 die evangelischen und katholischen Zugänge begannen 
sich anzugleichen und mündeten häufig in ökumenische Formen des 
Unterrichts. 2 

Seit etwa 15 Jahren ist eine neue Welle politischer Reformen zu 
beobachten, die insgesamt auf eine aktivere Rolle der staatlichen Insti­
tutionen hinauslaufen. Eine erstaunliche Einheitlichkeit in den politi­
schen Erklärungen und rechtlichen Umsetzungen ist zu beobachten, die 
zuletzt auch in den harmonisierten Lehrplanentwürfen ( «Plan d'Etudes 
Romand» und deutschschweizer «Lehrplan 21») ihren Niederschlag 
finden. Während die verschiedenen älteren (und jetzt z. B. noch in St. 
Gallen bestehenden) Konzepte die großen christlichen Kirchen beteiligt 
haben, wird der Einfluss der Kirchen in den neueren Modellen zurück­
gedrängt. Die primären Gesprächspartner der Erziehungsdepartemente 
sind die Pädagogischen Hochschulen. 

Ich werde im Folgenden kurz darstellen, mit welchen religionssozio­
logischen bzw. religionshistorischen Beobachtungskategorien ( 1) welche 
Beobachtung über die kantonalen Entwicklungen der jüngsten Reformen 

1 Vgl. zur katholischen Milieu-Gesellschaft: Leimgruber, Erziehung. 
2 Jakobs u. a., Konfessioneller Religionsunterricht 16-21.
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wesentlich erscheint (2). Daran schließt sich die Frage an, inwieweit die 
Veränderungen kontinuierlich begriffen werden können (3) und welche 
Herausforderungen sich für die Religionsgemeinschaften ergeben, wenn 
die rezente Entwicklung als struktureller Bruch verstanden wird (4 ). 

Pädagogische und historisch-soziologische 
Beobachtungskategorien 

Um soziale Veränderungen beschreiben zu können, ist es hilfreich, sich 
zunächst über die Verwendung der Begriffe Klarheit zu verschaffen. 
Dies ist im Fall des Religionsunterrichts an spezifische Schwierigkeiten 
geknüpft insofern er sich an einer Schnittstelle verschiedener gesell­
schaftlicher Bereiche und verschiedener wissenschaftlicher Bezugsdiszi­
plinen befindet. 

Um sich in öffentlichen und fachlichen Diskussionen über den Cha­
rakter eines Unterrichts zu verständigen, hat die Unterscheidung der 
drei englischen Präpositionen «in», «from» und «about» - verbunden 
mit «teaching» oder «learning» - eine steile Karriere durchlaufen. Die 
von Michael Grimmitt (1973, 1987) entwickelten Kategorien wurden in 
einem pädagogischen Programm gebraucht, das sich auch stark an der 
Religionsphänomenologie orientierte. Sie dienten v. a. der konzeptionel­
len Abgrenzung vom damals üblichen Unterricht, indem sie einen neuen 
Umgang mit Religion an der Schule in Aussicht stellten. Als analytische 
Kategorien der Beobachtung und Typologisierung für gesellschaftliche 
Veränderungsprozesse waren und sind die Begriffe ungeeignet, schon 
deshalb, weil sie nicht ausschließend konzipiert sind, sondern «lear­
ning from» und «learning about» immer schon als verquickt betrachtet 
wurden und gemeinsam «gegen» das nun als «teaching in» bezeichnete 
Gegenmodell standen. 

Auch die Differenz zwischen bekenntnisgebundenem und nicht­
bekenntnisgebundenen Unterricht zielt auf Spezifika der Unterrichtsge­
staltung ab, um Charakteristika zweier Typen von Unterricht zu erfassen. 
Die Unterscheidung knüpft stärker an die deutschsprachige Theologie 
an, wird aber auch in der öffentlichen Diskussion verwendet. Sie ist 
direkt auf die Unterscheidung der Unterrichtsformen in der religiösen 
Gemeinde und der Schule zugeschnitten. 

Eine Klassifikation mit anderem Akzent legt z. B. Wanda Alberts 
(2004) vor, indem sie «integrativen» von «separiert-konfessionellem» 
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Religionsunterricht unterscheidet. Dabei kommt stärker die soziale Rea­
lität in den Blick, da die Unterrichtsform danach definiert wird, ob Schü­
lerinnen und Schüler verschiedener Konfessionen gemeinsam den Unter­
richt besuchen oder nicht. 

Im Folgenden möchte ich einen anderen Weg einschlagen. Gegen­
über den Versuchen, einen Religionsunterricht mit pädagogischen Kate­
gorien zu beschreiben, empfiehlt es sich aus religionshistorischer bzw. 
sozialwissenschaftlicher Perspektive3 den Blick auf gesellschaftlich-insti­
tutionelle Vorgaben zu richten und dann zu untersuchen, wie diese sozi­
alen Sachverhalte von Menschen interpretiert werden. In dieser Perspek­
tive sind die primären sozialen Parameter für die Interpretation eines 

Religionsunterrichts die strukturelle Verantwortung für den Unterricht 
(a) und die schulisch-strukturelle Bestimmung als obligatorisch oder
nicht-obligatorisch4 (b).

(a) Wenn im schulischen Setting heute Religionsunterricht erteilt
wird, stellt sich zunächst die Frage, wer für die Ausbildung der Lehrper­
sonen, für die Aufstellung der Lehrpläne, für die Kontrolle des Unter­
richts und nicht zuletzt die Finanzierung zuständig ist. Hier entwickelten 
sich unterschiedlichste Formen und Grade der Kooperation zwischen 
den Erziehungsbehörden und den Kirchen, die teilweise auch heute noch 

bestehen. 
Um die Integration des Faches in die Schule zu unterstützen, wurde 

in der Regel vom Religionsunterricht als einem «ordentlichen Schulfach» 

gesprochen, auch wenn er in der Verantwortung der Kirchen stand. Dies 
brachte zum Ausdruck, dass sich die Konzeption des Faches am schuli­
schen Setting orientierte. Der Kampf um die Anerkennung als gleichwer­
tiges Schulfach, um die Integration der Lehrerschaft ins Kollegium, etc. 
war jedoch nicht immer von Erfolg gekrönt. Der entscheidende Grund 
hierfür war, dass Schülerinnen und Schüler von diesem Unterricht abge­
meldet werden konnten. 

(b) Praktisch alle modernen Staaten kennen heute eine Schulpflicht,
die auf die Kinder in ihrem Einzugsbereich Zwang ausübt. Auch in den 

3 Vgl. auch die vergleichende Darstellung mehrerer Länder in ]ödicke, Religious 
education. 
4 Die Bezeichnung «obligatorisch» ist mehrdeutig. Sie kann sich u. a. auch darauf 
beziehen, ob der Unterricht von der Schule angeboten werden muss oder nicht. Im Fol­
genden meine ich mit «obligatorisch» die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler, 
an diesem Unterricht teilzunehmen ohne dass eine Möglichkeit besteht, sich vom Unter­
richt abzumelden. 
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Fällen, in denen der Staat Privatschulen zulässt (die z. B .  von religiö­

sen Gemeinschaften geführt werden), bleibt die Schulpflicht erhalten. 
Die einzige Möglichkeit sich dem Schulzwang zu entziehen ist das home 

schooling, das auf Einzelfälle begrenzt bleibt. Mit der Abmeldemöglich­
keit vom Religionsunterricht war das zentrales Prinzip der Schulpflicht, 
das die Entwicklung der Institution Schule über Jahrhunderte beherrschte 
und teilweise nur mühsam durchsetzten konnte, außer Kraft gesetzt, da 

sich sonst ein Widerspruch mit dem Grundrecht auf Religionsfreiheit 

ergeben hätte. 
Die strukturelle Verantwortung für den Unterricht und sein obli­

gatorischer oder nicht-obligatorischer Charakter sind insofern Kennzei­

chen, die für die Analyse der gegenwärtigen Situation entscheidend sind. 

Rezente Entwicklungen 

In den letzten 15 Jahren wurden substanzielle Reformen des Religi­
onsunterrichts in zahlreichen Kantonen durchgeführt, deren wichtigste 

Stoßrichtung im Folgenden analysiert werden soll . 5 Eine Darstellung der 
kantonalen Varianten ist in der vorgegebenen Kürze nicht möglich. 

Der Trend 

Der deutlichste und unbestrittene Trend der Reformen ist der nachlas­
sende Einfluss der beiden großen christlichen Kirchen auf den in der 

Schule durchgeführten Unterricht zum Thema Religion. Die überwie­

gende Mehrheit der Kantone räumt heute den Kirchen keine Einfluss­
möglichkeiten auf den schulischen Religionsunterricht ein. Gleichzeitig 
wird jedoch die Religionsthematik aus der Schule nicht nach laizisti­
schem Muster ausgeschlossen. Vielmehr integriert der Staat die Beschäf­
tigung mit Religion in das schulische Curriculum und übernimmt selbst 
die Verantwortung dafür. Die meisten Kantone in der Schweiz haben 

5 Die folgende zusammenfassende Darstellung der Entwicklung stützt sich teilweise 
auf die Ergebnisse des Forschungsprojektes «Religionsunterricht zwischen Staat und 
Religionsgemeinschaften», das im Rahmen des NFP 58 von 2007 bis 2010 durchge­
führt wurde. Die Untersuchung der französischsprachigen Kantone und des Tessins 
wurde von Andrea Rota durchgeführt. 
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gegenwärtig einen solchen staatlich verantworteten Religionsunterricht 
ohne Beteiligung der Kirchen.6 Der Unterricht wird dabei als ordent­

liches Schulfach oder wenigstens als Teil des schulischen Curriculums 
(z. B. Bern, Neuenburg, Thurgau) verstanden. Er ordnet sich der schu­
lischen Logik unter und wird in der überwiegenden Mehrzahl der Kan­
tone obligatorisch ohne Abmeldemöglichkeit durchgeführt. 

Die politische Argumentation 

Die eigenständige Thematisierung von Religion im schulischen Unter­
richt ist unabhängig davon, wie sich verfassungsrechtlich und politisch 
das staatliche Verhältnis zu den Kirchen gestaltet. Religiös und staats­
kirchenrechtlich unterschiedlich geprägte Kantone verwenden vergleich­
bare Argumentationen. 

Gemeinsam ist diesen Argumentationen, dass die Thematisierung 
von Religion in der Schule als Teil des öffentlich-schulischen Bildungs­
auftrags verstanden wird. Das Fach soll den Interessen staatlicher Bil­
dung dienen und nicht denjenigen der Religionsgemeinschaften. Die 
Befürworter eines staatlichen Religionsunterrichts stellen zwei Argu­
mentationsmuster in den Vordergrund, die sich auf die gesellschaftliche 
Situation der Religion in der Schweizer Gesellschaft beziehen: (a) Die 
Vielfalt der Religionen und religiöser Erscheinungsformen (Pluralismus­

Argument) und (b) die zunehmende Distanzierung eines breiten Bevölke­
rungsanteils von den großen christlichen Kirchen insbesondere im Hin­
blick auf religiöse Praxis (Säkularisierungs-Argument). 

(a) Primär wollen die staatlichen Instanzen mit ihrer Reform des

Unterrichts der religiösen Vielfalt angemessen begegnen und den 
Umgang mit kulturellen Differenzen thematisieren. Das noch vor weni­
gen Jahrzehnten gängige religionspolitische Argument einer gesellschaft­
lichen Gefährdung durch religiöse Sondergruppen wird dagegen nur 
noch vereinzelt verwendet. In den Bildungs- und Reformkonzepten wird 

die Kompetenz ins Zentrum gestellt, mit religiöser Vielfalt praktisch 
umgehen zu können. Schülerinnen und Schüler sollen tolerant gegen­
über einer Vielzahl von Weltanschauungskonzepten sein. Sie sollen eine 

6 Für die zukünftige Harmonisierung des Schweizer Schulwesens sehen der Lehrplan 
21 und der Plan d'Etudes Romand ebenfalls die Thematisierung von Religion in der 
öffentlichen Schule vor. Vgl. dazu Art. 3 von Helbling/Kilchsperger in diesem Band. 
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Gesellschaft akzeptieren, in der verschiedene Weltanschauungen neben­
einander existieren können. Hierzu gehört auch kognitiv die Kenntnis 
kultureller Verschiedenheit. 

(b) Die oft diagnostizierte Pluralität und Säkularisierung wird auch
als gesellschaftliche und kulturelle Beliebigkeit gedeutet, der eine stär­
kere Verbindlichkeit entgegengesetzt werden soll. Dagegen soll ein obli­
gatorischer schulischer Unterricht zum Thema Religion dem drohenden 
Verlust von Kenntnissen der «eigenen» Kultur und dem Verlust von 
gemeinsamen Werten entgegenwirken. 

Die Beteiligung der Religionsgemeinschaften 

Kantone, die keinen staatlichen Religionsunterricht kennen, sind heute 
in der Minderzahl. So tragen beispielsweise im Kanton St. Gallen und 
im Kanton Basel-Stadt die evangelische und die katholische Kirche die 
inhaltliche Verantwortung für den Unterricht, von dem man sich abmel­
den kann.7 Ich werde dieses Modell im Folgenden jedoch nicht weiter 
berücksichtigen, da es - gerade auch hinsichtlich der Thematik des vor­
liegenden Buches - keine grundsätzlich neuen Fragen aufwirft. 

Die Frage nach den alternativen Modellen des Religionsunterrichts 
wird jedoch durch den neuen Trend zum staatlichen Unterricht kom­

plexer. Nur vordergründig ist das Modell eines staatlich verantworteten 
Religionsunterrichts (z. B. Kanton Zürich) eine Alternative zum Modell 
eines kirchlich verantworteten Religionsunterrichts (z. B. St. Gallen). 

Selbst wenn der Staat die Religionsgemeinschaften am staatlichen 
Unterricht zum Thema Religion nicht oder nicht (mehr) beteiligt, kann 
ein Kanton bestimmen Religionsgemeinschaften Privilegien gewähren. 
Die Gelegenheit für einen in Verantwortung der Religionsgemeinschaft 
durchgeführten Unterricht an der Schule wird in manchen Kantonen zu­
sätzlich zum staatlich verantworteten Unterricht angeboten (z. B. Luzern 
und Graubünden). In Luzern führen auch die Muslime seit einigen Jah­

ren in einigen Gemeinden einen Religionsunterricht an der Schule durch. 
In einigen Schulgesetzten bestehen auch Regelungen, dass Schul­

räume zur Verfügung gestellt werden müssen, wenn Religionsgemein-

7 Dieses Modell entspricht eher der Situation in Deutschland, obwohl in Deutsch­
land der kirchlich verantwortete Unterricht eine noch stärkere Stellung hat, da er sogar 
im Grundgesetz verankert ist. 
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schaften (hier meist beschränkt auf rechtlich anerkannte Religions­

gemeinschaften) ihren Unterricht erteilen wollen. Der Trend zu einem 

staatlich verantworteten Unterricht lässt also immer noch eine Reihe von 

Varianten zu, bestimmte Religionsgemeinschaften an der öffentlichen 

Schule zu integrieren. 

Fazit 

Für die Reflexion auf das Verhältnis von parochialem und schulischem 
Religionsunterricht stellen sich insofern komplexere Fragen, als die 

neuen Entwicklungen im Prinzip zwei Formen des schulischen Religions­

unterrichts hervorbringen, ohne dass diese beiden Formen immer auch 
politisch realisiert würden: Einen staatlich verantworteten, schulischen 

Unterricht und einen schulischen Unterricht, der von bestimmten (durch 
den Staat ausgewählten) Religionsgemeinschaften verantwortet wird. 

Für beide Formen wird die Verhältnisbestimmung zum parochialen, 
nicht-schulischen Religionsunterricht unterschiedlich ausfallen. 

Partielle Kontinuität 

Soziale Ereignisse und Strukturen können erst dann verstanden werden, 

wenn ihre soziale Interpretation berücksichtigt wird. Bei der Interpreta­

tion der unbestrittenen politischen Veränderungen des Religionsunter­
richts bestehen jedoch erhebliche Unsicherheiten, insbesondere in der 

Frage, inwieweit die neuen Verhältnisse in Kontinuität zu den bisherigen 

Formen des Unterrichts stehen. Tatsächlich wird die Interpretation der 

Reformen als eine kontinuierliche Veränderung durch einige Beobach­

tungen gestützt. 

Sowohl vor als auch nach den Reformen wurden bzw. werden im 
schulischen Religionsunterricht verschiedene Religionen behandelt, und 

nicht nur das Christentum. Auch bereits vor den Reformen erfolgte nach 

dem Selbstverständnis der Religionslehrer und -lehrerinnen keine Indok­

trination oder Mission. 

Im Kanton Aargau erhielt das neue Schulfach auch eine neue 

Bezeichnung «Ethik und Religionen». formalrechtlich lag der Unter­

richt jedoch bereits zuvor in staatlicher Verantwortung, er wurde aber 

de facto von den Kirchen durchgeführt. Die Befürworter der Reform 
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stellten politisch v. a. die neue Bezeichnung heraus und deklarierten die 
strukturelle Anpassung (Ausbildung der Lehrpersonen an der Pädagogi­
schen Hochschule und Einführung des Obligatoriums) als Anpassung an 
die de facto bereits bestehende Form des Unterrichts. 

Ein anderes Beispiel ist der langsame Wandel von einem ökume­
nischen (seit etwa 1972) über einen interreligiösen (seit etwa 2002) zu 
einem obligatorischen Unterricht (seit 2010) im Kanton Waadt. Es ist 
nicht leicht festzumachen, inwieweit die Aktivitäten von ENBIRO8 durch 

die Kirche beeinflusst waren, auf schweigender Zustimmung basierten 

oder einfach durch Konstanz der relevanten Personen indirekt weiter 
geführt wurden. 9 

Die Kontinuität wird in diesen Beispielen als Kontinuität des Gegen­
satzes zwischen einem bekenntnisorientieren und einem nicht-bekennt­
nisorientierten Unterricht konstruiert, was dem traditionellen Inter­
pretationsschema zwischen parochialem und schulischem Unterricht 
entspricht. 

Dieses Interpretationsmuster wurde von der christlichen Theologie 
entwickelt und hat Auswirkungen auf die institutionellen Zuständigkei­
ten. Da die christliche Religionspädagogik ohnehin zahlreiche Ressour­
cen wie katechetische Informationszentren, Materialien, Plattformen 
etc. für die Arbeit an der Schule aufgebaut hat, kann sie de facto ohne 
Abstriche auch für einen staatlichen Unterricht zuständig sein und ihre 
Ressourcen auch für die neuen, rein staatlich verantwortete Unterrichts­
modelle nutzen. 

In den «Informationen zur Umsetzung des Modells 1 + 1 » im Kan­
ton Graubünden heisst es zur Lehrplangestaltung des neuen obligatori­
schen Faches «Religionskunde und Ethik» lapidar: «Ein guter Teil dieser 
Themen ist dem bestehenden ökumenischen Lehrplan für den Religions­
unterricht an der Oberstufe entnommen. »

10 In der Projektgruppe werden 
Personen eingesetzt, die auch in ihrer Funktion als Kirchenvertreter offi­
ziell beteiligt sind. Auf diese Weise integrieren die staatlichen Instanzen 
die kirchlichen Vertreter erneut. Die Partnerschaft zwischen Kirche und 

8 ENBIRO ( «Enseignement Biblique et Interreligieux Romand») ist ein Lausanner 
Verlagshaus, das zwischen den Kirchen und dem Staat angesiedelt ist. ENBIRO hat 
Schulbücher für den Religionsunterricht entwickelt, die in der französischsprachigen 
Schweiz einen hohen Grad an Verbreitung haben. 
9 Vgl. dazu Rota, L'enseignement religieux 76-94. 
10 www.gr.kath.ch/media/rektorat_religionsunterricht/dokumente%20de/Umsetzung 
-des-Modellsl-1.pdf (22.10.2012).
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Staat wird nach Wegfall der offiziellen Beteiligung der Kirchen nieder­
schwellig weitergeführt. 

Durch die Wirkmächtigkeit des traditionellen Interpretationssche­
mas bleiben jedoch die neuartigen Herausforderungen unbemerkt, die 
durch die veränderte Form des Religionsunterrichts entstehen, wenn die­
ser alleinverantwortlich vom Staat organisiert und obligatorisch durch­
geführt wird. Sie nötigen den Religionsgemeinschaften eine grundlegende 
Verhältnisbestimmung zur Schule auf. Kontinuität und Bruch führen zu 
einer komplexen Situation, die auf beiden Seiten der langjährigen Partner 
Kirche und Staat zu neuen Herausforderungen führt. Politische Erklä­
rungen, pädagogische Konzepte, didaktische Reflexion, Ausbildung und 
Unterrichtspraxis scheinen (noch) nicht den Grad an Kohärenz erreicht 
zu haben, wie dies in anderen Fächern der Fall ist. 

Folgen der Diskontinuität 

Die Reformen setzen neue Akzente, die das religionspolitische Gefüge 
von Staat und Religionsgemeinschaften verschieben oder auf bereits 
erfolgte Verschiebungen reagieren. Sollte sich diese Struktur weiter kon­
solidieren, ist mit einer grundsätzlich veränderten Konstellation für das 
Verhältnis von Religionsgemeinschaften und Schule zu rechnen, die auch 
die Verhältnisbestimmung von parochialem und schulischem Unterricht 
betrifft. 

Wenn der tatsächliche Einfluss der Institution Kirche auf die Schule 
schwindet, entstehen in den Erziehungsdepartementen neue Freiräume, 
die Gesprächspartner und die Relevanz der universitären Bezugsdizipli­
nen neu zu ordnen 11 und sich z. B. noch stärker an pädagogisch ausge­
richteten Argumentationsmustern zu orientieren. Insofern bleibt derzeit 
noch offen, welche Überzeugungskraft und Relevanz das klassische reli­
gionspädagogische Argument behalten wird, dass religiöse Bildung auch 
unabhängig von konfessioneller Religiosität an der Schule eine Bedeu­
tung habe, oder ob dieses Argument nicht noch stärker pädagogisch 
umgebildet wird. Dies wiederum dürfte die Spannungen innerhalb der 
Religionspädagogik und der Theologie erhöhen, wenn sich die Religi-

11 Allein die «fachwissenschaftlichen» universitären Zuständigkeiten für «Religion» 
sind um ein Vielfaches komplexer als in den Bereichen Mathematik oder Geschichte. 
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onspädagogik verschärft vor die Wahl gestellt sieht, ob sie sich als Teil­
disziplin der Theologie oder der Pädagogik verstehen will. 

Von Seiten der Religionsgemeinschaften dürfte die Verhältnisbe­
stimmung ihres selbstverantworteten und des staatlich verantworteten 

Unterrichts auf die Frage hinauslaufen, welche Anknüpfungspunkte 

sich anbieten. Dies hängt von zwei Aspekten des staatlichen Religions­
unterrichts ab, die beide noch heftig diskutiert werden: Die Frage, ob 

eine Religionsgemeinschaft oder Weltanschauung thematisiert wird und 

(wenn ja) wie sie thematisiert wird. 

Inhalte des staatlichen Religionsunterrichts 

Für die kleineren Religionsgemeinschaften bedeutet eine Thematisie­
rung eine Aufwertung, die jedoch verbunden ist mit der Akzeptanz der 

Fremddarstellung bei einer nur beschränkten Kontrolle. Die dargestell­

ten Inhalte des staatlich verantworteten Religionsunterrichts enthalten 
auch eine politische Position - und dies ist eine Herausforderung für 

alle Religionsgemeinschaften. Gegenwärtig ist das staatliche Interesse 

erkennbar, eher die liberalen Standpunkte der religiösen Traditionen in 
der Darstellung zu betonen, 12 strukturell keine Verunglimpfung ihrer 

Religiosität zuzulassen 13 und generell die religiösen Traditionen eher von 

ihrer kulturbildenden und humanistischen Seite darzustellen. 
Die politische Frage, welche Religionsgemeinschaften thematisiert 

werden, kann zum Streit führen und z. B. Vereinigungen auf den Plan 
rufen, die bislang gesellschaftlich eher im Hintergrund standen. Die Frei­

denker konzentrieren sich politisch derzeit v. a. auf die Forderung, ent­

weder die Thematisierung von Religion an der öffentlichen Schule zu 
verhindern oder, wenn dies nicht möglich ist, auch eine nicht-religiöse 
Weltanschauung in den Kanon der dargestellten Positionen aufzuneh­
men. Ansprüche auf Thematisierung könnten jedoch auch andere (z. B. 
innerchristliche) Gruppierungen stellen. Die Thematisierung von Reli­

gion an öffentlichen Schulen erzwingt letztlich eine Konfrontation der 

12 In der Regel wird den Schulbehörden daran gelegen sein, dass die Religionsge­
meinschaften vor Ort eine gewisse Mitsprache über die Darstellung ihrer Religions­
gemeinschaft z. B. in Lehrbüchern erhalten. 
13 Jedenfalls zeigen sich hier grundlegende Änderungen der letzten 20 Jahre (vgl. 
meine Untersuchung über die Darstellung des Islam in den Schweizer Schulbüchern: 
Jödicke, Religious education). 
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Schülerinnen und Schüler mit der Pluralität der religiösen Lebensformen, 
aber auch mit der Pluralität der Lebensformen (religiöser und nicht-reli­
giöser). 

Implizite Religionsbegriffe 

Weitreichender noch ist der politische Streit um die Art und Weise der 
Darstellung von Religion. Durch den staatlich verantworteten Religions­
unterricht wird an einem wichtigen Ort der gesellschaftlichen Öffent­
lichkeit eine nicht-religiöse Thematisierung von Religion institutionali­
siert. Eine solche Repräsentationsform von Religion in staatlicher Hand 
erhöht die Pluralität der Darstellungsformen von Religion in der Gesell­
schaft. Insgesamt dominieren im Moment noch Formen der schulischen 
Repräsentation von Religion im Zusammenhang mit Lebenskunde und 
Ethik, die sich teilweise als zivilreligiös bezeichnen lassen. Es ist jedoch 
nicht auszuschliessen, dass in Zukunft religionskundliche oder andere 
Modelle der Repräsentation stärkeren Einfluss ausüben werden. Für die 
Anknüpfungsmöglichkeiten der Religionsgemeinschaften ergeben sich 
fundamentale Unterschiede je nachdem, ob Religion als anthropologi­
sche Grundkonstante, als kulturelle Tradition, als Ideologie, als schüt­
zenswerte (ev. museal relevante) Exotik, als politische Kraft etc. darge­
stellt wird. 

Schluss 

Die jüngsten Entwicklungen des nicht-konfessionellen Religionsunter­
richts in der Schweiz zeigen eine Verschiebung der Zuständigkeiten. 
Staatliche Instanzen gewinnen in der Mehrzahl der Kantone an Bedeu­
tung und sind häufig ausschliesslich für den Religionsunterricht zustän­
dig. Mit den Erziehungsdepartementen übernehmen staatliche Akteure 
die Verantwortung und schaffen damit strukturell eine neue Situation. 

Einerseits kann diese Entwicklung als Fortsetzung von Säkularisie­
rungstendenzen gesehen werden, da der Einflussbereich der traditionel­
len Kirchen beschnitten wird. Andererseits wird die Thematisierung von 
Religion in der Schule obligatorisch und damit gestärkt. Staatlich wird 
eine Konfrontation mit der Pluralität der religiösen Traditionen, der 
Pluralität der religiösen und nicht-religiösen Weltanschauungen und der 
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Pluralität der Repräsentationsformen von Religion in der Gesellschaft 
erzwungen. Ob staatliche Thematisierung von Religion insgesamt mehr 

in die Richtung einer zivilreligiösen, symbolisch eher auf allgemein inte­

grativen Form entwickelt, oder ob sich stärker religionskundlich profi­

lierte Formen durchsetzten werden, ist derzeit noch offen. 
Jedenfalls etabliert sich eine neue Unterrichtsform, deren Verhältnis 

zum kirchlich verantworteten Unterricht (sei es in der Gemeinde, sei es 

in der Schule) nicht einfach dem Verhältnis vom parochialen (bekennt­
nisgebundenem) zum schulischen (nicht-bekenntnisgebundenen) Religi­
onsunterricht entspricht. 

Sollte sich dieser Trend konsolidieren - und es ist wichtig zu bemer­
ken, dass die Erfahrungen mit obligatorischem Unterricht noch relativ 
kurz sind - werden sich die Religionsgemeinschaften auf eine neue Ver­
hältnisbestimmung zur Schule einstellen können bzw. müssen. 

Die Kirchen verlieren den Einfluss, den schulischen Unterricht zu 
bestreiten, und die Kompetenz, beide Formen von Unterricht gemeinsam 
konzeptionell zu planen. Andererseits lässt sich ein Zuwachs an Ver­
bindlichkeit feststellen, den die Religionsgemeinschaften - nicht nur die 
christlichen Kirchen - nutzen können. Einige Religionsgemeinschaften 
können damit rechnen, dass ihre Religion in der Schule obligatorisch 
behandelt wird, und sie können Anknüpfungspunkte an die schulische 
Repräsentation von Religion suchen. 

Die Reflexionsprozesse für die Verhältnisbestimmung zwischen dem 
vom Staat verantworteten schulischen Religionsunterricht und den von 
den Religionsgemeinschaften verantworteten Religionsunterricht (paro­
chial oder schulisch) sind damit asymmetrisch. Für die christlich-theo­

logische Reflexion und für die Religionsgemeinschaften generell werden 
sich Fragen der Komplementarität (ev. auch des Widerspruchs) stellen. In 
der bildungstheoretischen Reflexion über die neuen Unterrichtsformen 

wird es eher um Abgrenzungsfragen gehen, um juristisch und politisch 
die Legitimität des Religionsunterrichts zu rechtfertigen. 

Aus religionsgeschichtlicher bzw. religionssoziologischer Sicht blei­
ben für die etablierten Kirchen und deren Religionspädagogik als auch 
für andere Religionsgemeinschaften jedenfalls viele Möglichkeiten, um 
auf die Entwicklungen des staatlich verantworteten Religionsunterrichts 

an der öffentlichen Schule zu reagieren. 
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